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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.05.2001 

Geschäftszahl 

99/13/0024 

Rechtssatz 

Für die Beantwortung der Frage, ob Wirtschaftsgüter einem Betriebsvermögen zuzuordnen sind, ist deren 
Aufbewahrungsort nicht von entscheidender Bedeutung. 


